
Wann ist die Beurkundung meines 
Neugeborenen fertig? 

Die Geburtsunterlagen Ihres Kindes und Ihre persönlichen 
Unterlagen werden Ihnen automatisch per Einwurfeinschrei-
ben (4 Euro Porto) zugesandt, wenn 

 die Geburtsanzeige (beide Unterschriften der sorge- 
berechtigten Eltern für die Namensbestimmung des
Kindes) und

 die persönlichen Urkunden der Eltern [ohne Stamm-
buch] (Eheurkunde, Geburtsurkunden der Eltern,
Vaterschaftsanerkennung, gemeinsame
Sorgeerklärung, Geburtsurkunden vorangegangener
Kinder, Eheurkunde und rechtskräftiges
Scheidungsurteil bzw. Eheurkunde mit Scheidungs-
vermerk) vollständig vorliegen.

Wenn die Eltern eines neugeborenen Kindes ausländi-
scher Herkunft sind, ist eine Terminvereinbarung zur per-
sönlichen Vorsprache, gern vor der Geburt ab Erhalt des 
Mutterpasses, unbedingt erforderlich.  

Sollten Sie innerhalb von drei Wochen keine 
Unterlagen erhalten haben, informieren Sie sich bitte beim 
Standesamt (standesamt-geburten@dresden.de). Gern 
geben wir Ihnen Auskunft, was wir für die Beurkundung noch 
benötigen und vereinbaren einen persönlichen Termin mit 
Ihnen. 

Unter www.dresden.de sind im Bereich „Dienstleistun-
gen von A bis Z“ (Anliegen „Geburt“)  alle Unterlagen für eine 
Geburtsbeurkundung aufgeführt. 

Muss eine Vaterschaftsanerkennung 
beurkundet werden? 

Sind die Eltern eines Neugeborenen nicht miteinander ver-
heiratet und ist noch keine Vaterschaftsanerkennung beim 
Jugendamt, Notar oder Standesamt vor Geburt des Kindes 
beurkundet worden, kann diese in Verbindung mit der Ge-
burtsbeurkundung im Standesamt aufgenommen werden. 
Dazu ist die Vorsprache beider Elternteile notwendig. 

Welchen Familiennamen soll das Kind 
erhalten? 

Hierzu berät Sie gern das Standesamt. Gegebenenfalls ist es 
notwendig, dass beide Elternteile vorsprechen und 
gemeinsam eine Namenserklärung abgeben. Senden Sie uns 
Ihre Anfrage per E-Mail an 
standesamt-geburten@dresden.de. 

Wo wird ein Neugeborenes 
beurkundet?  

Für die im Zuständigkeitsbereich des Dresdner Standesamtes 
geborene Kinder werden die Geburtsunterlagen im Sachgebiet 
Geburten, Provianthofstraße 7, 01099 Dresden ausgestellt. 
Die Dienststelle ist direkt mit den Straßenbahnlinien 7 und 8, 
Haltestelle Heeresbäckerei, zu erreichen. 

Wann sind persönliche Vorsprachen 
möglich? 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Vorsprache unter: 

 Internet www.dresden.de/geburtsurkunde 

 Telefon (03 51) 4 88 67 51 

 E-Mail standesamt-geburten@dresden.de 

Was muss vorgelegt werden? 

Bei Vorsprache zur Geburtsbeurkundung des Kindes ist Fol-
gendes vorzulegen: 

 Ausweisdokument

 alle zur Beurkundung noch fehlenden Unterlagen

Wer erhält die Unterlagen zur 
Geburtsbeurkundung? 

 die Kindeseltern 

 die Großeltern – mit urkundlichem Nachweis zur Ver-
wandtschaft oder Vollmacht der Sorgeberechtigten und 
unter Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes (Per-
sonalausweis oder Reisepass)
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Welche Urkunden werden ausgestellt? 

Bitte geben Sie die gewünschte Anzahl von gebührenpflichti-
gen Geburtsurkunden (zur persönlichen Verwendung) auf der 
Rückseite der Geburtsanzeige an. Generell erhalten Sie dazu 
automatisch drei gebührenfreie, zweckgebundene Geburts-
urkunden zur Beantragung von Kinder- und Elterngeld sowie 
zur Vorlage bei der Krankenkasse. 

Sofern Sie keine Angabe zur Anzahl der gewünschten Urkunden 
machen, werden zwei gebührenpflichtige Geburtsurkunden zur 
persönlichen Verwendung ausgestellt.  
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Was kostet die Beurkundung?
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